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Die Abgeordneten zum Nationalrat Gratzer, Apfelbeck und Mag.Haupt 

haben am 16.5.1991 unter der Nr. 1129/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend uPolizeiliche Vorsorge und 

Verfolgung bei Eigentumsdelikten" gerichtet. die folgenden Wort­

laut hat: 

1) Welche Richtlinien und Weisungen haben ~rhebungsbeamte bei 

Eigentumsdelikten zu befolgen? 

2) Is~ in diesen eine genaue Sachverhaltsaufnahme und Spurensiche­

rung vorgesehen ? 

3) Wie hoch ist die aktuelle Aufklärungsrate bei Eigentumsdelik­

ten ? 

4) Wie viele Eigentumsdelikte entfallen auf Wohnungen, auf Einfa­

milienhäuser. auf Autos, auf sonstige? 

5) Wie erfolgt international ein entsprechender Daten- und Infor­

mationsaustausch ? 

6) Wie ist das Verhältnis von Inländern und Ausländern als Täter 

bei aUfgeklärten Eigentumsdelikten ? 

7) Gibt es regionale Unterschiede ? 

8) Wie wird diesen seitens der Polizeiorgane Rechnung getragen? 

9) Könnte die Sicherheit in österreich durch Fußstreifen und 

Rayons-Sicherheitsorgane gesteigert werden? 

lO)Wenn ja. was unternehmen Sie dafür. wieder mehr Sicherheitsbe­

amte zu den Bürgern zu bringen? 

11)In welcher Weise wird die Tätigkeit der Kriminalpolizei kon-
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trolliert/revidiert ? 

12)Durch welche technischen Möglichkeiten wird die Tätigkeit der 

Kriminalpolizei unterstUtzt ? 

13)Hat sich diese Ausstattung in den letzten Jahren verbessert? 

14)Welchen Auslastungsgrad weisen diese Geräte auf? 

15)Werden diese Geräte auch im Zusammenhang mit der Aufklärung 

von Eigentumsdelikten eingesetzt? 

16)Wie viele von den durch EinbrUchen verlorengegangenen Gegen­

ständen erhalten die frUheren EigentUmer wieder zurUck ? 

17)Wie ist das Kosten-Erfolgs-Verhältnis (die Effizienz) der 

Sicherheitsorgane (Polizei, Kriminalpolizei) 

und sonstigen Eigentumsdelikten ? 

Diese Fragen beantworte ich wie folgt: 

bei EinbrUchen 

Wie bei allen gerichtlich strafbaren ~landlungen, die von amtswe­

gen zu verfolgen sind, haben die Organe des öffentlichen Sicher­

heitsdienstes auch bei Eigentumsdelikten entweder Uber Auftrag 

der Gerichte oder bei Gefahr im Verzug aus eigenem Antrieb die 

zur Sicherung der Person des Täters und zur Sicherung von Bewei­

sen und Spuren der Tat notwendigen Vorkehrungen und Maßnahmen zu 

treffen. Diese Verpflichtungen ergeben sich \lnmittelbar aus der 

Strafprozeßordnung. 

Wenngleich fUr die DurchfUhrung der Sachverhaltsaufnahme und 

Spurensicherung keine gesetzliche Grundlage besteht, so enthalten 

die ~Vorschrift fUr den Erkennungsdienst" und die "Vorschrift fUr 

den Kriminaltechnischen Dienst" jeweils detaillier-te Weisungen 

Uber die Sicherung von Spurenmaterial und Tatortspuren. 

Subsumiert man unter "Eigentumsdelikte" die strafbaren Handlungen 

gegen fremdes Vermögen gemäß §§ 125 bis 168 Strafgesetzbuch, so 

beträgt die Aufklärungsquote fUr das Jahr 1990 29,7 %. 
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Zu Frage 4: 

Die Beantwortung soll sich vorerst auf die Einbruchsdiebstähle 

gemäß § 129 Strafgesetzbuch beschränken, da in der polizeilichen 

Kriminalstatistik nur hinsichtlich dieses strafrechtlichen Berei­

ches Unterscheidungen im Hinblick auf die Tatörtlichkeit getrof­

fen werden. Zwischell Wohnungen und ~lntamll!enhäusern wird in der 

Kriminalstatistik nicht unterschieden. Subsumiert man jedoch 

diese beidell Begriffe unter ~ständig benUtzte Wohnobjekte" so 

erg i b t s ich, daß i m Ja 111"" 1990 1.. 240 F ä I 1 e des E i nb ru c h s ins t ä n -

dig benUtzte Wohnobjekte bekannt geworden sind. Diebstähle von 

Kraftfahrzeugen durch Einbruch wurden im gleichen Zeitraum 1.361 

Fälle angezeigt, während fUr Diebstähle von Gegenständen aus 

Kraftfahrzeugen durch Einbruch 26.502 Fälle ausgewiesen werden. 

Geht man von der Gesamtsumme der Einbruchsdiebstähle im Jahr 1990 

von 89.156 aus, verbleibell demnach noch 48.892 Fälle des Ein­

bruchsdiebstahls, die anderen Kategorien zugeordnet werden mUs-

sen. 

Zu Frage 5: 

Der internationale kri.minalpollzeiliche Informationsaustausch 

erfolgt in der Regel auf dem Interpol-Weg. DarUber hinaus beste­

hen mit zahlreichen Staaten bilaterale Regierungsabkommen oder 

Ressortvereinbarungen, die ebenfalls als Grundlage fUr die krimi­

nalpolizeiliche Koop~ration und den Austausch von Informationen 

dienen. 

Geht man wiederum von den aufgeltlärten Delikten gegen fremdes 

Vermögen aus, ergibt sich fUr das Jahr 1990 ein prozentuelles 

Verhältnis von inländischen zu ausländischen ermittelten Tatver-

dächtigen von 73,2 % zu 26,8 %. 
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Unter Zugrundelegung der gekl~rterl strafbaren Handlungen gegen 

fremdes Vermögen zeigt sich bei Betrachtung der einzelnen Bundes­

länder. daß im Jahr 1990 die prozentuellen Verh~ltnisse von inlän­

dischen und ausländischen ermittelten Tatverdächtigen regi6nale 

Unterschiede zeigen. 

Während die Bundesländer Burgenland. Niederösterreich und Wien 

gegenüber dem gesamtösterreichischen Verhältnis erhöhte Prozent an-

teile der fremden ermittelten Tatverd~chtigen aufweisen, zeigen 

die übrigen Bundesl~nder geringere Prozentanteile fremder ermit­

telter Tatverdächtiger. 

Zu Frage 8: 

Diesen regionalen Unterschieden wird von den betroffenen Sicher­

heitsbehörden insofern Rechnung getragen, als seit geraumer Zeit 

insbesondere im Bereich der Bundeshauptstadt Wien die Außendienst­

präsenz der Sicherheitsexekutive verstärkt und darüber hinaus die 

kriminalpolizeiliche Streifentätigkeit intensiviert worden ist. 

Zu Frage 9: 

Es besteht kein Zweifel, daß eine Steigerung von Fußstreifen im 

städtischen Bereich starke präventive Wirkung hat und anderer­

seits auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bevölkerung be-

einflul3t. Wie scIlon zu Frage 8. ausgefühl~t. wird im Rahmen der 

vorhandenen personellen Gegebenheiten diesem Umstand erhöhtes 

Augenmerk zugewendet. 

Der Forderung, mehr Sicherheitsbeamte zu den Bürgern zu brirlgen. 

wur'de dur'ch die Schaffung von }(ontal{tbereich':";bealllten schon seit 

geraumer Zeit Rechnung getragen. Auch die Institution des Krimi­

nalpolizeilichen Beratungsdienstes trägt dieser Forderung Rech­

nung. 
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Zu Frage 11: 

Die Kontrolle der Tätigkeit der Beamten des Kriminalpolizeiliehen 

Diensteser'folgt im Wege der Dienst- und Fachaufsicht durd"1 die 

jeweiligen Vorgesetzten. Da die HKriminalpolizei H jedoch kein 

eigener Behördentyp, sondern integrativer Bestandteil einer Si­

cherheitsbehörde oder SicherheitsdIenststelle ist, bestehen auch 

keine Sonderkontroll- und Sonderrevisionsinstanzen. 

Den Beamten des Kriminalpolizeilichen Dienstes stehen grundsätz­

lich alle vom Ressort zur Vertugung gestellten technischen Hilfs­

mittel zur Verfügung. Darüber hinaus wird die Tätigkeit des Krimi­

nalpolizeilichen Dienstes soweit es sich um Tatortuntersuchungen 

oder technische Spurenuntersuchungen handelt. durch die techni­

schen Einrichtungen der Kriminaltechnischen Zentralstelle im 

B und e s m i n ist er i um f ii r' I n n c res u n t e r' s t ü t z t . 

Zu Frage 13: 

Die für Tatort- und Spurenuntersuchungen benötigte Ausstattung 

konnte in den letzten Jahren verbessert werden. Geräte, die nicht 

mehr dem internationalen Standard entsprochen hab~n, wurden durch 

modernere Geräte ersetzt. 

Der Auslastungsgrad dieser Geräte richtet sich einerseits nach 

den Anwendungsmöglichkeiten. alldererseits nach den personellen 

Gegenhe i t en. Gerä te lfIi t un i v!?rse 11 er Anwendungsmögl i chke i t (Z. B. 

Mikroskope, Analysengeräte ete.) sind praktisch dauernd im Ein­

satz. Spezielle Geräte (z.8. Metallsuchgeräte. Staubspurensiche­

r'ungsger'äte ete.) kommen je nach Notwendigkeit zum·Einsatz. 
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Zu Fr'age 15: 

Aus der Sicht der Kriminaltechnik wird nicht zwischen verschiede­

nen Deliktstypen unterschieden. Wenn er-forderlich gelangen alle 

zur VerfUgung stehenden technischen Hilfsmittel auch zur Klärung 

von Eigentumsdelikten zum Einsatz. 

Zu Frage 16: 

Diese Frage kann mangels vorhandener statistischer Daten nicht 

beantwortet werden. 

Zu Frage 17: 

Aussagen über die Effektivität von Sicherheitsorganen können, 

wenn Uberhaupt, nur sehr schwer getroffen werden, da sich Effizi­

enzbewertungen in der Verbrechens bekämpfung besonders schwierig 

gestalten. Die Wirksamkeit polizeilicher Maßnahmen ist in vielen 

Bereichen nicht meßbar. Beispielsweise lassen sich die Zahlen der 

durch Präventionsmaßnahmen verhinderten Straftaten nictlt erfas­

sen. Aber auch dort, wo statistische Größen vorhand~n sind, läßt 

sich der Wert polizeilicher Erfolge (Output) rechnerisch nicht 

mit dem Aufwand an Personal und Sachmittel (Input) vergleichen, 

da einheitliche Bezugsgrößen fehlen. 

Wien, am~·t .6.1991 
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